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GEG: 65 Prozent erneuerbare Energien ab 2024

Alle Angaben ohne Gewähr!

▪ Ziel: Abhängigkeit von fossilen Energien im 
Gebäudebereich bis 2045 überwinden 

▪ Neu eingebaute Heizungen werden zukünftig mit 
65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben

▪ Regelungen greifen erst bei Heizungstausch

▪ Abhängig von kommunaler Wärmeplanung

▪ Gilt für Heizungswärme und Warmwasser



05/03/2024
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Erneuerbare 
Energien

Energieeinsparungen 
durch Effizienzgewinn

SynFuels
Größenordnung 0-5%

Biomasse

Hybridheizungen

Wärmepumpen

Wärmenetze
(Abwärme/Fernwärme usw.)

Fossile Heizungen

bisher in Zukunft

!

!

Wie heizen wir in Zukunft?

Die Angaben sind als Größenordnungen zu verstehen; tatsächliche Entwicklungen abhängig von Zeithorizont, verschiedenen 
(gesetzlichen wie technischen) Rahmenbedingungen und je nach Definition.Alle Angaben ohne Gewähr!



Enthält das neue Gebäudeenergiegesetz 
neue Vorschriften zur Stilllegung
 von Heizungen? 

▪ Nein –keine neuen Vorschriften

▪ Grundsätzlich müssen Heizkessel mit einer 

▪ Betriebsdauer von mehr als 30 Jahren stillgelegt 

▪ werden (das galt schon nach GEG 2020) –

▪ Dies gilt aber nicht für Brennwert- und 

▪ Niedertemperaturheizkessel

▪ Und auch nicht  wenn Sie selbst im 1-2 Familienhaus  seit 2002 
drin wohnen 05/03/2024
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Neues GEG: gilt für Neubauten und Bestandsgebäude

05/03/2024
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Betrieb bis 
2045 möglich
Weiterbetrieb bis 
2045 möglich



Was passiert jetzt mit meiner Heizung?

Bestehende 
Heizung

Keine Aus-
tauschpflicht, 

Reparatur 
möglich

Bestand und Neubauten 
(außerhalb von Neubaugebieten) 

65 %-Regelung greift noch nicht

Abhängig von Fristen der 
Wärmeplanung*

Die Regelungen gelten gilt nicht für Heizungsanlagen, die vor dem 19.4.2023 (Kabinettsbeschluss) beauftragt wurden und bis zum 
18.10.2024 eingebaut werden.  * Je nach Größe der Kommune ab dem 30.06.2026 (Großstädte mit mind. 100.000 Einwohnenden) bzw. 
dem 30.06.2028 (Gemeinden und Städte mit weniger als 100.000 Einwohnenden)  

01.01.2024

Alle Angaben ohne Gewähr!

Neubau (in Neu-
baugebieten) 

65 %-Regelung 
greift

Neue Heizung



Austauschpflichten, Reparatur, Havarie und 
Härtefälle

Austauschpflicht 

Keine Verschärfung, 
einzig: Fossil betriebene 
Öl- und Gasheizungen 
müssen bis 2045 
ausgetauscht oder 
stillgelegt sein

Heizungsreparatur

→ ohne Anforderungen 

Heizungshavarie* 

• Bis zu 5 Jahre: Einbau jeder 
Heizungsart möglich (Miete, 
Gebrauchtgerät)**

• Heizung mit 65 % EE muss erst 
danach vorhanden sein

• Ist der Anschluss an ein 
Wärmenetz möglich und 
Vertrag mit Netzbetreiber 
geschlossen → Frist-
Verlängerung auf 10 Jahre

* Fristbeginn: Tag der Beginn der Arbeiten zum Austausch der Heizungsanlage. ** Ein zweiter Havariefall und Heizungstausch 
verlängert nicht die 5 Jahresfrist. Der erste Tausch ist maßgeblich. Für den Mindestanteil an erneuerbare Energien müssen bei 
Übergangslösungen steigende Schwellenwerte nicht eingehalten werden.   *** Personen, die mind. 6 Monate ununterbrochen 
einkommensabhängige Sozialleistungen beziehen, werden auf Antrag von der 65 %-EE-Pflicht befreit.

Härtefälle 

• Soziale 
Härten***

• Unbillige Härte 
(Heizungs-
tausch unwirt-
schaftlich) 



Strikte Regelungen für Öl & Gas-Einbau

65 %-Regelung 
greift noch nicht

Einbau von Öl- & Gas-
heizungen weiterhin erlaubt

Beratungsgespräch ist Pflicht

Steigender Mindestanteil 
erneuerbarer Energien 
(Ressourcen begrenzt)

01.01.2024

Steigende Kosten, auch durch 
CO2-Bepreisung zu erwarten

Vorzeitiger Rückbau der 
Anlage droht  

2029: mind. 15 %
2035: mind. 30 %
2040: mind. 60 %
2045: 100 %

Alle Angaben ohne Gewähr!



Einbau von Öl- und Gasheizungen noch möglich, 
jedoch steigender Anteil Erneuerbarer Energien
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Ölheizung mit 65 % Bioöl
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Erneuerbare Wärmenetze der Zukunft 

Alle Angaben ohne Gewähr!



Kommunale Wärmeplanung in Leonberg, 
Entwurf liegt vor.

Energiekreis Leonberg

05/03/2024



Zielszenario Kommunaler Wärmeplan 
Leonberg

05/03/2024
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Eignungsgebiete für Wärmenetze

05/03/2024
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1 Altstadt,
 2 Neue Mitte, 
3 Ramtel, 
4 Krankenhaus, 
5 Rathaus / 
Schulen, 
6 GE Römerstraße, 
7 GE Eltingen, 
8 Warmbronn, 
9 Neues Ramtel



Untersuchungsgebiete für Wärmenetze

05/03/2024
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30.06.2026 / 
30.06.2028

Wie wirkt sich die Wärmeplanung aus?

Wärmenetz 
ausgewiesen

Bei vorliegendem 
Transformationsplan** 
zum Gasnetz 
→ Einbau einer H2-ready-
Gasheizung möglich, 
• die entweder direkt 

„100 Prozent % H2-
ready“*

• oder umrüstbar ist

• Hauseigene Lösung 
erforderlich 

• 65 %-Regelung 
greift

• Sonderregelungen 
für Havarie & Gas-
Etagenheizungen 
vorhanden

Wasserstoffnetz  
ausgewiesen 

* Keine Auflagen an die schrittweise Erhöhung des EE-Anteils ab 2029    ** Wahrscheinlichkeit für Ausweisung ist fraglich 
aufgrund hoher Hürden und Gefahr von Klagen für Netzbetreiber bei verbindlichen Zusagen

Kein Wärmenetz 
ausgewiesen

Netz vorhanden → Netzanschluss 
oder hauseigene Lösung (65 %-
Regelung greift)
Netz noch nicht vorhanden 
→ Übergangsfristen:
• Einbau herkömmlicher Öl- 

o.  Gasheizung möglich*
• spätestens 10 Jahre nach Einbau 

der „Übergangslösung“ muss 
Wärmenetz-Anschluss erfolgen

Alle Angaben ohne Gewähr!



Anschluss ans Wärmenetz

05/03/2024
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Was passiert bald mit meiner Heizung?

Bestands- und Neubauten 

65 %-Regelung greift 

Abhängig von Fristen der 
Wärmeplanung:

Alle Angaben ohne Gewähr!

30.06.2026 / 
30.06.2028

Neue Heizung

* Wärmeplanung mit rechtlich verbindlicher Ausweisung von Gebieten für Einzelheizungen oder Netze (Wärmenetze oder 
Wasserstoffnetze). Die 65 %-Regelung greift einen Monat nach Bekanntgabe.

• Ab 01.01.2024: wenn rechtl. verbindliche 
Wärmeplanung vorhanden ist*

• Ab 30.06.2026: Kommune mit mind. 100.000 
Einwohnende

• Ab 30.06.2028: Kommune mit weniger als 
100.000 Einwohnende



30.06.2026 / 
30.06.2028

Übersicht hauseigene Lösungen mit 65 %

• Wärmepumpe
• Biomasse (Pellet- o. Scheitholzheizung**) 
• Solarthermie
• Stromdirektheizung***
• Hybridheizung = unterschiedliche Kombinationen 

(Wärmepumpen, Biomasse, Solarthermie, Öl oder Gas)

• Öl- o. Gasheizung mit 65 % erneuerbarem Brennstoff ****

* Kommt zum Tragen, wenn Heizwärme und Warmwasser getrennt erzeugt werden oder mehrere Wärmeerzeuger in einem Gebäude 
vorhanden sind   **Automatisch betrieben  *** abhängig vom energetischen Standard des Gebäudes   **** mögliche Energieträger: 
erneuerbare Brennstoffe wie Biomethan, Bioöl oder grüner bzw. blauer Wasserstoff oder daraus hergestellten Derivaten

Geltungsbereich: nur getauschte bzw. ergänzte Komponenten*

Keine Anforderungen an dezentrale, elektr. Warmwasserbereitung

Alle Angaben ohne Gewähr!



CO2-Preis steigt von Jahr zu JahrEn              ergiekreis Leonberg

05/03/2024



Wärmepumpe

Kältemittel Siedepunkt-20° - -40° 
Vorlauftemperatur < 55°

Energiekreis Leonberg
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www.purmo.com

Niedrigtemperaturheizkörper mit 
integrierten leise laufenden Ventilatoren
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Anteil an Erneuerbaren Energie bei Strom steigt ständig, 
heute ca. 50 %, 2030 80 %
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Gebäudeenergiegesetz (GEG): Es gibt kein Verbot 
für Kaminöfen ab 2024!
▪ 1. BImschV: bis Ende 2024 müssen veraltete Einzelraumfeuerstätten, die zwischen 1995 

und Ende März 2010 zugelassen wurden, stillgelegt, nachgerüstet oder ausgetauscht 
werden müssen,

▪ Neue Kaminöfen, Heizkamine und Kachelöfen reduzieren die Emissionen um bis zu 85 % 
und den Holzverbrauch um rund ein Drittel im Vergleich zu veralteten Feuerstätten.

▪ Es gibt ab 2024 kein Verbot für den Betrieb und Einbau moderner Einzelraumfeuerstätten 
wie Kamin- oder Kachelöfen und Heizkamine. Diese Geräte dürfen auch nach 2024 
betrieben werden, sofern sie den verschärften Anforderungen der 2. Stufe der 1. BImSchV 
entsprechen.

Energiekreis Leonberg
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▪ Wärmepumpen 

▪ Biomasseheizungen 

▪ Brennstoffzellen, innovative Heizungen 

▪ Wasserstofffähige Heizung 
(Investitionsmehrausgaben*) 

▪ Solarthermie

KfW
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Mind. 65% 
erneuerbare 
Energien*

▪ Anschluss an ein Gebäudenetz (≤ 16 Gebäude)

▪ Anschluss an ein Wärmenetz (> 16 Gebäude)

▪ Errichtung, Umbau, Erweiterung von 
Gebäudenetzen (≤ 16 Gebäude) BAFA**

30%
WG 
EM

* Investitionsmehrausgaben sind die zusätzlichen Ausgaben für eine Gas-Brennwertheizung, die bauartbedingt zu 100 Prozent mit Wasserstoff 
betrieben werden kann, gegenüber einem Modell, bei dem das nicht möglich ist.   ** Energie-Effizienz-Experten für Antragsstellung nötig.   Quelle: 
BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)Alle Angaben ohne Gewähr!

Förderfähige neue Heizungen

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html


30.000 € für die 1. Wohneinheit (WE)

+ 15.000 € für die 2. - 6. WE

+ 8.000 € ab der 7. WE

Heizungstausch

Sanierungsmaßnahmen an Gebäudehülle, 
Anlagentechnik oder Heizungsoptimierung

30.000 € pro WE

60.000 € pro WE mit iSFP***

Effizienzmaßnahmen

Mindestinvestitionssumme* = 300€ 

einmalig** pro Kalenderjahr

WG 
EM

* Bezogen auf die förderfähigen Kosten  ** Die förderfähigen Kosten von 30.000 Euro können nur einmalig, aber über mehrere einzelne 
Förderanträge hinweg, in Anspruch genommen werden.   *** Für sonstige energetische Maßnahmen beträgt die Höchstgrenze der förderfähigen 
Ausgaben insgesamt 30.000 Euro pro Wohneinheit. Wird der iSFP-Bonus gewährt oder ist der Eigentümer nach Nummer 5.2 der Richtlinie 
„Energieberatung für Wohngebäude (EBW)“ nicht antragsberechtigt für den iSFP, erhöhen sich die förderfähigen Kosten auf 60.000 Euro pro 
Wohneinheit. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-
gebaeude-beg.html) Alle Angaben ohne Gewähr!

Förderfähige Kosten
ab 01.01.2024 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html


Effizienz-Bonus f. Wärmepumpe**

Emissionsminderungs-Zuschlag 
für Biomasseheizungen* 2500 € pauschal*

5%

max. Förderung für eine WE = 22.500 €

Klimageschwindigkeits-
Bonus

Einkommens-
Bonus

Grundförderung 

20%

30%

30%
max. 35%
Für Vermietende,
Wohnungswirtschaft u.a.

max. 70%
Selbstnutzende Wohn-
eigentümerinnen und 
-eigentümer

WG 
EM

* Der Zuschlag wird pauschal gewährt, wenn die Feinstaubemission maximal 2,5 mg/m³ beträgt. Die Kosten für die Emissionsminderung sind nicht 
in den förderfähigen Kosten anzusetzen.   ** Der Bonus wird für Wärmepumpen mit der Wärmequelle Erdreich, Wasser oder Abwasser gewährt 
sowie für solche mit natürlichen Kältemittel.   Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 
(https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html) Alle Angaben ohne Gewähr!

Heizungstauschförderung

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html


+

Klimageschwindigkeits-Bonus*
Betrifft den Austausch von fossilen und älteren Heizungen

Der Bonus wird selbstnutzenden Eigentümerinnen** und 
Eigentümern für die selbstgenutzte Wohneinheit*** 
gewährt, wenn eine funktionstüchtige Öl-, Kohle-, 
Gasetagen- oder Nachtspeicherheizung oder eine mind. 20 
Jahre alte Gas- oder Biomasseheizung durch eine klima-
freundliche Heizung ersetzt wird.

Der Bonus reduziert sich schrittweise ab 2029.****

+20%

WG 
EM

* Für Biomasseheizungen wird der Klimageschwindigkeits-Bonus nur dann gewährt, wenn diese mit Solarthermie, einer Warmwasserwärme-
pumpe oder Photovoltaik-Anlage mit elektrischer Warmwasserbereitung kombiniert wird.   ** Als Nachweis für selbstnutzende Eigentümerinnen 
und Eigentümer gilt der Grundbuchauszug oder eine Meldebescheinigung  für die Haupt- oder alleinige Wohnung.   *** In Gebäuden mit mehr als 
einer Wohneinheit wird der Bonus nur für den Teil der gesamten geförderten Ausgaben gewährt, der auf selbstgenutzte Wohneinheiten entfällt.   
**** Erstmals zum 1. Januar 2029 und dann alle zwei Jahre sinkt der Bonus um jeweils 3 Prozent. Ab 2037 entfällt der Bonus.
Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)Alle Angaben ohne Gewähr!

Bonus für Heizungstausch

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html


Übersicht Förderung



Sanierung in Eigenleistung

Materialkosten für Eigenleistungen sind 
förderfähig.

▪ Rechnungen über Materialkosten 

▪ müssen den Namen des Antragstellers 
enthalten 

▪ dürfen ausschließlich förderfähige Posten 
enthalten

▪ sind nicht in Barzahlung möglich  

▪ Umfeldmaßnahmen sind nicht förderfähig

Bestätigung durch Sachkundige

Die fachgerechte Durchführung und 
korrekte Angabe der Materialkosten 
muss durch eine sachkundige Person 
bestätigt werden.

▪ Sachkundig sind 

▪ Energie-Effizienz-Experten

▪ Fachunternehmer

WG 
EM

Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)Alle Angaben ohne Gewähr!

Eigenleistung

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html


Änderung bei Zuständigkeit 
der Förderung

▪ KfW: Der Zuschuss für eine neue Heizung (mit Ausnahme 
▪ Errichtung Gebäudenetz) sowie Förderkredite werden bei 
▪ der KfW beantragt.
▪ BAFA: Der Zuschuss für Errichtung, Umbau und Erweiterung eines Gebäudenetzes wird weiterhin beim 

BAFA beantragt. Ebenfalls über das BAFA läuft die Antragstellung für Gebäudehülle (Dämmung, Fenster, 
Haustür), Anlagentechnik (z.B. Lüftung) und Heizungsoptimierung.

▪ Wichtige Änderung bei der Antragstellung: Der Förderantrag für einen Zuschuss muss künftig gestellt 
werden, nachdem ein Lieferungs- oder Leistungsvertrag geschlossen wurde! Dieser Vertrag muss die 
Vereinbarung einer auflösenden oder aufschiebenden Bedingung der Förderzusage enthalten sowie das 
voraussichtliche Datum der Umsetzung der beantragten Maßnahme. 

▪ Dieses Datum muss innerhalb des Bewilligungszeitraums (neu: 36 Monate) liegen.
▪ Übergangsregelung für den Heizungstausch: Bei einem Vorhabens Beginn zwischen dem Datum der 

Veröffentlichung der Förderrichtlinie im Bundesanzeiger und dem 31. August 2024 kann der 
Förderantrag bis zum 30. November 2024 nachgeholt werden.05/03/2024
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Planung 
Heizungstausch

Liefer- / 
Leistungsvertrag

Abschluss des 
Antrags

▪ Keine aufschiebende oder auflösende Bedingung 
im Vertrag nötig

▪ Befristete Übergangsregelung: Bei Vorhabenbeginn 
bis zum 31. August 2024***

▪ Befristete Übergangsregelung: Antrag nachträglich 
stellen bis zum 30. November 2024

Umsetzung des 
Vorhabens

Antrag stellen

Antragsstellung möglich 
voraussichtlich ab 
▪ 22.02.2024 für selbstnutzende 

EFH-Besitzende
▪ 22.02.2024 für Ergänzungskredit
▪ Zeitpunkt für alle anderen 

Antragssteller wird noch bekannt 
gegeben

WG 
EM

* Gilt nicht für Errichtung, Umbau, Erweiterung eines  Gebäudenetzes.  ** Die Sperrfrist von sechs Monaten entfällt bis zum 31.12.2024. 
Voraussetzung ist aber, dass die Anforderungen an den Vorhabenbeginn eingehalten werden.  *** Der Vorhabenbeginn erfolgt auf eigenes Risiko. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 
(https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)Alle Angaben ohne Gewähr!

Übergangsfristen für Antragsstellung
für den Heizungstausch*

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html


Vor-Ort-Beratung und individueller 
Sanierungsfahrplan

bis 80%* max. 1.300 €

Ein- & Zweifamilienhaus 

Baubegleitung Effizienzhäuser** 
max. förderf. Kosten 10.000 €

Vor-Ort-Beratung und individueller 
Sanierungsfahrplan

bis 80%* max. 1.700 €

Mehrfamilienhaus 

Baubegleitung Effizienzhäuser**
4.000 € förderf. Kosten je Wohneinheit, max. 
förderf. Gesamtkosten: 40.000 €

Baubegleitung Einzelmaßnahme** 
max. förderf. Kosten 5.000 €

50%* 

Baubegleitung Einzelmaßnahme**
2.000 € förderf. Kosten je Wohneinheit, max. 
förderf. Gesamtkosten: 20.000 €

50%* 

* Prozentangaben weisen Förderungen aus.  ** Die Beantragung erfolgt im Zuge der Förderantragsstellung der jeweiligen Sanierungsmaßnahme. 
*** In einer Wohnungseigentümerversammlung oder Beiratssitzung.  Quelle: Richtlinie über die Förderung der Energieberatung für 
Wohngebäude, Stand 31.05.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html) 
sowie BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html) Alle Angaben ohne Gewähr!

Förderung Energieberatung

WG 
EH

WG 
EM

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html


Den Erneuerbaren Energien 
gehört die Zukunft.  Packen 
wir es an!

Vielen Dank!

Energiekreis Leonberg

Kommen Sie zur ehrenamtlichen Energieberatung des 
Energiekreises ins Bürgerzentrum am letzten Freitag im 
Monat 17:30 – 19 Uhr, Anmeldung per E-mail r.beising@t-
online.de oder schreiben Sie uns eine Mail mit ihren Fragen. 
Mitglieder des Energiekreises geben Ihnen gerne eine 
Antwort.

05/03/2024

mailto:r.beising@t-online.de
mailto:r.beising@t-online.de


iSFP-Bonus
Betrifft Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, Anlagentechnik 
außer der Heizung und Heizungs-optimierung zur Effizienz-
verbesserung* (nicht den Heizungstausch)

Ist eine energetische Sanierungsmaßnahme Bestandteil 
eines geförderten, individuellen Sanierungsfahrplans** 
so erhöht sich der für diese Maßnahme vorgesehene 
Fördersatz um zusätzliche fünf Prozentpunkte. 

+5%

WG 
EM

* Der Bonus wird nur für die Heizungsoptimierung zur Effizienzverbesserung gewährt und nicht für Heizungsoptimierung zur Emissions-minderung.   
** Der individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP) stellt die aufeinander abgestimmten Schritte einer energetischen Sanierung dar. 
Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)Alle Angaben ohne Gewähr!

Bonus für Effizienzmaßnahmen 
An der Gebäudehülle, Anlagentechnik und Heizungsoptimierung*

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html


Effizienzhaus 70 EE

▪ Förderfähige Kosten pro 
Wohneinheit: 150.000 € 

▪ Laufzeit des Kredits mit 
Zinsverbilligung: 10 Jahre

▪ Tilgungszuschuss: 15% (10% + 5%)

▪ Beispiel: 

▪ Zinssatz der KfW: 0,14%
Zinssatz der Hausbank: 3,00%

▪ Zinsverbilligung:
Zinsdifferenz KfW-Kredit zum 
Kredit der Hausbank: 2,86%

22.500

26.000

0 €

10.000 €

20.000 €

30.000 €

40.000 €

50.000 €

aus Zinsen Tilgungszuschuss

Gesamtersparnis: 48.500 €

KfW Hausbank

Monatl. Belastung* ca. 1.400 € ca. 1.600 €

Dauer 
Rückzahlung

8 Jahre +
8 Monate

10 Jahre +
 ca. 25.000 € Restschuld

Der Zinsanteil ergibt sich aus 
dem günstigeren Zins des 
KfW-Kredits im Vergleich 
zum Kredit der Hausbank. 

Der Tilgungszuschuss 
reduziert den zurückzu-
zahlenden Kreditbetrag und 
verkürzt die Laufzeit.

* monatliche Annuität nach der tilgungsfreien Zeit. Es wurden jeweils ein Jahr tilgungsfreie Zeit berücksichtigt. Quelle: Vorteilsrechner der KfW, 
erreichbar über folgenden Link. Beispielrechnung – September 2022 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Energieeffizient-Sanieren/KfW-Vorteilsrechner-Energieeffizient-
Sanieren/Alle Angaben ohne Gewähr!

Wie wirkt sich die Zinsverbilligung aus?

WG 
EH

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Energieeffizient-Sanieren/KfW-Vorteilsrechner-Energieeffizient-Sanieren/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Energieeffizient-Sanieren/KfW-Vorteilsrechner-Energieeffizient-Sanieren/
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Was bedeutet das 
Gebäudeenergiegesetz für Vermieter?

▪ 1.Variante: Mieterhöhung nach bekanntem Modell

▪ Von den für die Wohnung aufgewendeten Modernisierungskosten können 8 Prozent auf die jährliche Miete umgelegt werden 
aber niemals mehr als 50 Cent pro Quadratmeter im Monat. Von der 50-Cent-Grenze sind jedoch Maßnahmen nicht erfasst, 
die im Zusammenhang mit dem Einbau der Heizungsanlage stehen, die etwa die Verteilung oder Speicherung der Wärme 
betreffen. Solche Maßnahmen können gleichzeitig ausgeführt werden und berechtigen ebenfalls zu 
Modernisierungsmieterhöhung. Insgesamt darf die Mieterhöhung innerhalb von sechs Jahren mehr als 3 Euro pro 
Quadratmeter im Monat betragen. Bei einer Quadratmetermiete bis zu 7 Euro im Monat beträgt die Kappungsgrenze 
insgesamt nur 2 Euro.

▪ 2. Variante: Mieterhöhung in Kombination mit Förderung 

▪ Hat der Vermieter eine Heizungsanlage gemäß den gesetzlichen Vorgaben eingebaut und dafür öffentliche Zuschüsse 
erhalten, kann er zukünftig die jährliche Miete um 10 Prozent der Gesamtkosten für die Wohnung erhöhen. Dabei werden die 
Modernisierungs- und Instandhaltungskosten berücksichtigt, wobei ein pauschaler Instandhaltungsabzug von 15 Prozent 
erfolgt. Die monatliche Miete darf jedoch nicht um mehr als 50 Cent pro Quadratmeter erhöht werden.
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